
Eisenbahnunternehmen zu verwendenden Entschädigungs­
bedingungen verbindlich vorzuschreiben, auch wenn das na­
tionale Recht ihr lediglich die Möglichkeit einräumt, derartige 
Entschädigungsbedingungen für unwirksam zu erklären? 

2. Ist Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr 1371/2007 des Eu­
ropäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 
über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahn­
verkehr dahin auszulegen, dass ein Eisenbahnunternehmen 
die Verpflichtung zur Leistung von Fahrpreisentschädigungen 
in Fällen höherer Gewalt ausschließen darf, dies entweder in 
analoger Anwendung der in den Verordnungen (EG) Nr 
261/2004, (EU) Nr 1177/2010 oder (EU) Nr 181/2011 vor­
gesehenen Ausschlussgründe oder durch Heranziehung der 
Haftungsbefreiungen, wie sie in Artikel 32 Absatz 2 der 
einheitlichen Rechtsvorschriften für den Vertrag über die in­
ternationale Eisenbahnbeförderung von Personen und Ge­
päck (CTV, Anhang I zur Verordnung) enthalten sind, auch 
für Fälle der Fahrpreisentschädigung? 

( 1 ) ABl. L 315, S. 14 

Vorabentscheidungsersuchen des Verwaltungsgerichts 
Hannover (Deutschland) eingereicht am 13. Oktober 

2011 — Laurence Prinz gegen Region Hannover 

(Rechtssache C-523/11) 

(2012/C 13/09) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Verwaltungsgericht Hannover 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Laurence Prinz 

Beklagte: Region Hannover 

Vorlagefrage 

Stellt es eine gemeinschaftsrechtlich nicht gerechtfertigte Be­
schränkung des durch Art. 20, 21 AEUV verliehenen Rechts 
auf Freizügigkeit und Aufenthalt für Unionsbürger dar, wenn 
einer deutschen Staatsangehörigen, die ihren ständigen Wohn­
sitz im Inland hat und eine Ausbildungsstätte in einem Mit­
gliedsstaat der Europäischen Union besucht, Ausbildungsför­
derung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) 
für den Besuch dieser ausländischen Ausbildungsstätte lediglich 
für ein Jahr gewährt wird, weil sie bei Beginn des Auslandsauf­
enthalts nicht bereits seit mindestens drei Jahren ihren ständigen 
Wohnsitz im Inland hatte? 

Vorabentscheidungsersuchen des Landgerichts Hamburg 
(Deutschland) eingereicht am 20. Oktober 2011 — 

Novartis Pharma GmbH gegen Apozyt GmbH 

(Rechtssache C-535/11) 

(2012/C 13/10) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Landgericht Hamburg 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Novartis Pharma GmbH 

Beklagte: Apozyt GmbH 

Vorlagefrage 

Umfasst der Begriff „hergestellt“ im Einleitungssatz des Anhangs 
der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 zur Festlegung von Gemein­
schaftsverfahren für die Genehmigung und Überwachung von 
Human- und Tierarzneimitteln und zur Errichtung einer Euro­
päischen Arzneimittel-Agentur ( 1 ) auch solche Prozesse, bei de­
nen Teilmengen eines nach den genannten Verfahren entwickel­
ten und fertig produzierten Medikaments auf jeweilige Ver­
schreibung und Beauftragung durch einen Arzt in ein anderes 
Gefäß abgefüllt werden, wenn dadurch die Zusammensetzung 
des Arzneimittels nicht verändert wird, also insbesondere die 
Herstellung von Fertigspritzen, die mit einem nach der Verord­
nung zugelassenen Medikament befüllt worden sind? 

( 1 ) ABl. L 136, S. 1 

Vorabentscheidungsersuchen des Oberlandesgerichts Wien 
(Österreich) eingereicht am 20. Oktober 2011 — 
Bundeswettbewerbsbehörde gegen Donau Chemie AG u.a. 

(Rechtssache C-536/11) 

(2012/C 13/11) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Oberlandesgericht Wien 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Bundeswettbewerbsbehörde 

Beklagte: Donau Chemie AG, Donauchem GmbH, DC Druck- 
Chemie Süd GmbH & Co KG, Brenntag Austria Holding GmbH, 
Brenntag CEE GmbH, Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH, Ash­
land Südchemie Hantos GmbH
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Beteiligte Parteien: Bundeskartellanwalt, Verband Druck & Me­
dientechnik 

Vorlagefragen 

1. Steht das Unionsrecht, insbesondere im Hinblick auf die 
Entscheidung des Gerichtshofs vom 14.6.2011, C-360/09, 
Pfleiderer, einer nationalen kartellrechtlichen Bestimmung 
entgegen, welche die Gewährung der Einsicht in Akten des 
Kartellgerichts durch nicht am Verfahren beteiligte Dritte 
zum Zweck der Vorbereitung von Schadenersatzklagen ge­
gen Kartellteilnehmer (auch) in Verfahren, in denen Art. 101 
oder Art. 102 AEUV in Verbindung mit der Verordnung 
1/2003/EG ( 1 ) angewendet wurde, ausnahmslos von der Zu­
stimmung aller Verfahrensparteien abhängig macht und dem 
Gericht eine Abwägung der unionsrechtlich geschützten In­
teressen zur Festlegung der Voraussetzungen, unter denen 
die Akteneinsicht gewährt oder verweigert wird, im Einzel­
fall nicht ermöglicht? 

Im Falle der Verneinung der Frage 1: 

2. Steht das Unionsrecht einer solchen nationalen Bestimmung 
dann entgegen, wenn diese zwar gleichermaßen für ein rein 
nationales Kartellverfahren gilt und auch keine spezielle Re­
gelung für von Kronzeugen zur Verfügung gestellte Unter­
lagen vorsieht, die vergleichbaren nationalen Bestimmungen 
in anderen Verfahrensarten, insbesondere dem streitigen und 
außerstreitigen Zivilprozess und dem Strafprozess, die Ein­
sicht in Gerichtsakten aber auch ohne Zustimmung der Par­
teien unter der Voraussetzung ermöglichen, dass der nicht 
am Verfahren beteiligte Dritte ein rechtliches Interesse an 
der Akteneinsicht glaubhaft macht und überwiegende Inte­
ressen eines anderen oder überwiegende öffentliche Interes­
sen der Akteneinsicht im Einzelfall nicht entgegenstehen? 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 
zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags 
niedergelegten Wettbewerbsregeln; ABl. L 1, S. 1. 

Vorabentscheidungsersuchen des Højesteret (Dänemark), 
eingereicht am 26. Oktober 2011 — Dansk Jurist- og 
Økonomforbund (DJØF, Dänischer Juristen- und 
Ökonomenverband), handelnd für Erik Toftgaard/ 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet 

(Rechtssache C-546/11) 

(2012/C 13/12) 

Verfahrenssprache: Dänisch 

Vorlegendes Gericht 

Højesteret 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Rechtsmittelführer: Dansk Jurist- og Økonomforbund (DJØF, Dä­
nischer Juristen- und Ökonomenverband), handelnd für Erik 
Toftgaard 

Rechtsmittelgegner: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 

Vorlagefragen 

1. Ist Art. 6 Abs. 2 der Beschäftigungsrichtlinie ( 1 ) dahingehend 
zu verstehen, dass die Mitgliedstaaten nur dann bestimmen 
können, dass die Festsetzung von Altersgrenzen für den 
Zugang zu betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit 
oder den Anspruch auf Leistungen daraus keine Diskrimi­
nierung darstellt, wenn diese Systeme Leistungen bei Alter 
oder Invalidität betreffen? 

2. Ist Art. 6 Abs. 2 dahingehend zu verstehen, dass die Mög­
lichkeit der Festsetzung von Altersgrenzen nur den Beitritt 
zu einem solchen System betrifft, oder ist die Bestimmung 
dahingehend zu verstehen, dass die Möglichkeit der Festset­
zung von Altersgrenzen gleichermaßen den Anspruch auf 
Auszahlung von Leistungen durch ein solches System be­
trifft? 

3. Wenn Frage 1 zu verneinen ist: 

Kann der Begriff „betriebliche Systeme der sozialen Sicher­
heit“ in Art. 6 Abs. 2 ein System wie das Freistellungsgehalt 
(rådighedsløn) nach § 32 Abs. 1 des Beamtengesetzes (Tje­
nestemandslov) umfassen, wonach ein Beamter als besonde­
ren Schutz bei Entlassung wegen Stellenstreichung sein bis­
heriges Gehalt drei Jahre weiter erhält und dabei seine Pen­
sionsanwartschaften weiter erhöht, wenn er im Gegenzug 
für eine andere passende Stelle zur Verfügung steht? 

4. Ist Art. 6 Abs. 1 der Beschäftigungsrichtlinie dahin auszule­
gen, dass er einer nationalen Bestimmung wie § 32 Abs. 4 
Nr. 2 des Beamtengesetzes nicht entgegensteht, wonach ei­
nem Beamten, der, wenn seine Stelle gestrichen wird, ein 
Alter erreicht hat, in dem die allgemeine staatliche Alters­
rente gezahlt werden kann, kein Freistellungsgehalt gezahlt 
wird? 

( 1 ) Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Fest­
legung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der 
Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf (ABl. L 303, S. 16). 

Klage, eingereicht am 28. Oktober 2011 — Europäische 
Kommission/Italienische Republik 

(Rechtssache C-547/11) 

(2012/C 13/13) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Parteien 

Klägerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: B. 
Stromsky und D. Grespan) 

Beklagte: Italienische Republik
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